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ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION
vom 25. März 2003

über die Anwendung von Artikel 3 Absatz 3 Buchstabe e) der Richtlinie 1999/5/EG des Europä-
ischen Parlaments und des Rates auf Funkanlagen des automatischen Schiffsidentifizierungssystems

(AIS), die auf nicht dem SOLAS-Übereinkommen unterliegenden Schiffen installiert sind

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2003) 808)

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2003/213/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 1999/5/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 9. März 1999 über Funkanlagen und
Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige
Anerkennung ihrer Konformität (1), insbesondere auf Artikel 3
Absatz 3 Buchstabe e),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mehrere Mitgliedstaaten haben auf Schiffen, die nicht der
Ausrüstungspflicht nach Kapitel V des Internationalen
Übereinkommens zum Schutz des menschlichen Lebens
auf See von 1974 (SOLAS-Übereinkommen) unterliegen,
gemeinsame Grundsätze der Sicherheit und Regelungen
für Anlagen des automatischen Schiffsidentifizierungssy-
stems (AIS) umgesetzt oder beabsichtigen, dies zu tun.

(2) Die Harmonisierung der Funkdienste soll dazu beitragen,
die Sicherheit derartiger Schiffe zu erhöhen, insbeson-
dere in Notfällen und bei schwerem Wetter. Die
Mitgliedstaaten fordern deshalb dazu auf, solche Schiffe
am AIS teilnehmen zu lassen.

(3) In Kapitel V hat die IMO (Internationale Seeschifffahrts-
Organisation) in Regel 19: „An Bord mitzuführende
Navigationssysteme und Ausrüstung“ festgelegt, welche
Navigationssysteme von den verschiedenen Schiffstypen
mitzuführen sind.

(4) In der Vollzugsordnung für den Funkdienst der Interna-
tionalen Fernmeldeunion (ITU) sind die Frequenzen
161,975 MHz (AIS1) und 162,025 MHz (AIS2) dem
automatischen Schiffsidentifizierungssystem (AIS) zuge-

wiesen. Andere dem Schiffsfunkdienst zugeteilte
Frequenzen können für das AIS bereitgestellt werden.
Sämtliche Funkanlagen, die auf diesen Frequenzen
betrieben werden, sollten die bestimmungsgemäße
Nutzung dieser Frequenzen ermöglichen und hinrei-
chende Garantie für eine fehlerfreie Funktion bieten.

(5) Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ausschusses für
Konformitätsbewertung von Telekommunikationsgeräten
und Marktüberwachung —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Funkanlagen, die im beweglichen Seefunkdienst gemäß Artikel
1.28 der Vollzugsordnung für den Funkdienst der Internatio-
nalen Fernmeldeunion (ITU) oder im beweglichen Seefunkdienst
über Satelliten gemäß Artikel 1.29 der ITU-Funk-Vollzugsord-
nung betrieben werden, müssen die grundlegenden Anforde-
rungen des Artikels 3 Absatz 3 Buchstabe e) der Richtlinie
1999/5/EG erfüllen.

Hierzu müssen sie so ausgelegt sein, dass beim Einsatz auf nicht
dem SOLAS-Übereinkommen unterliegenden Schiffen ihre
einwandfreie Funktion in der vorgesehenen Umgebung
gewährleistet ist, und dass sie allen einschlägigen betrieblichen
Anforderungen des AIS-Dienstes entsprechen.

Artikel 2

Die Anforderungen des Artikels 1 dieser Entscheidung gelten
ab 28. März 2003.
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Artikel 3

Diese Entscheidung ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 25. März 2003

Für die Kommission
Erkki LIIKANEN

Mitglied der Kommission
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